
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1989/1/23 87/15/0141
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1989

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/07 Stempelgebühren Rechtsgebühren Stempelmarken

Norm

ABGB §1358;

ABGB §1422;

GebG 1957 §33 TP21;

Rechtssatz

Der Forderungsübergang kraft Gesetzes setzt schon begri smäßig voraus, dass eindeutig feststeht, welche Forderung

durch die Zahlung eingelöst werden soll. Anderenfalls wird die gesetzmäßige Automatik des Forderungsüberganges

durch die Zahlung nicht ausgelöst.
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